
 
Schulgeldtarife, (Jugendtarif) 
gültig ab 1. August 2010 
(der angegebene Monatstarif entspricht 1/12 des Jahrestarifs) 
 
Instrumental- und Vokalunterricht  

Hauptfächer Unterrichtsminuten € pro Monat  (*Erwachsene siehe 4.)                  
  

Einzelunterricht 30 € 53,--  *  

Einzelunterricht 45 € 79,--  *  

2er Gruppe 45 € 42,--  *    

3er Gruppe  45 € 33,--  *    

4er Gruppe 60 € 33,--  *    

5er Gruppe 60 € 27,--  *  

6er-8er Gruppe 60 € 22,--  *  

Elementar- und Ergänzungsunterricht 

Musikalische Frühförderung (3jährige Kinder)/  
Musikalische Früherziehung (4-6 Jahre)/ 
Musikalische Grundausbildung für Kinder (1.+2. 
Schuljahr)  
Eltern-Kind Kurs (Kinder zwischen 12 und 30 Monaten) 
Musikalische Grundausbildung für Erwachsene 

60 
 
 
 
 
60 

€ 24,--       
 
  

  
 
€ 35,--                                                              

Instrumentenkarussell (4 Kinder) 45 € 46,--  

Orchester, Ensemble, Big Band, Chöre, Musiktheorie  
und Gehörbildung etc.  
(Für SchülerInnen, die an der Musikschule Frankfurt 
bereits instrumentalen oder vokalen Hauptfachunterricht 
belegen, sind die Ergänzungsangebote kostenfrei) 

Diverse € 20,--  *       
  

Kinderchor variabel Frei   

Weitere Kurse und Workshops je nach Ausschreibung 

1.) Bei der Einteilung zum Einzelunterricht haben Kinder und Jugendliche Vorrang! 
2.) Bei Änderung der Gruppenstärke im Instrumental- und Vokalunterricht ändern sich die Tarife entsprechend der Gebührenordnung 
3.) Ermäßigungen auf das Schulgeld werden gemäß der geltenden „Tarifermäßigungen“ gewährt 
4.) *Erwachsene, die nicht unter § 2 der „Tarifermäßigungen“ fallen, bzw. nach dem vollendeten 25. Lebensjahr, zahlen einen 
Aufschlag von 30% auf die genannten Tarife.  
5.) Für Schülerinnen und Schüler ohne Hauptwohnsitz in Frankfurt gilt grundsätzlich der Erwachsenentarif. 
6.) Tarife zur Vermietung von Musikinstrumenten siehe„Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Vermietung von Musikinstrumenten“ 
 
 
 
Die Schulgeldtarife treten am 1. August 2010 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Schulgeldtarife vom 1. April 2004 außer Kraft. 
 
Frankfurt am Main, 16. April 2010 
Der Vorstand 


